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387 . Bundesgesetz: 45. Gehaltsgesetz-Novelle und Änderung des Bundesgesetzes, womit Bestimmungen
über die Pensionsbehandlung von Hochschulprofessoren und über deren Emeritie-
rung getroffen werden
(NR: GP XVI RV 1005 AB 1033 S. 149. BR: AB 3161 S. 478.)

3 8 8 . Bundesgesetz: 37. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle, Änderung des Verwaltungsakademiegeset-
zes, des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und des Arbeitslosenversicherungs-
gesetzes 1977
(NR: GP XVI RV 1006 AB 1034 S. 149. BR: AB 3162 S. 478.)

3 8 9 . Bundesgesetz: Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG-Novelle 1986) und des
Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes
(NR: GP XVI RV 1007 AB 1035 S. 149. BR: AB 3163 S. 478.)

387. Bundesgesetz vom 26. Juni 1986, mit
dem das Gehaltsgesetz 1956 (45. Gehaltsge-
setz-Novelle) und das Bundesgesetz, womit
Bestimmungen über die Pensionsbehandlung
von Hochschulprofessoren und über deren
Emeritierung getroffen werden, geändert wer-

den

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 164/
1986, wird wie folgt geändert:

1. § 12 Abs. 2 Z 4 lautet:
„4. die Zeit

a) der Einführung in das praktische Lehramt,
b) der Gerichtspraxis (Rechtspraktikanten-

zeit),
c) der nach dem Ärztegesetz 1984,

BGBl. Nr. 373, zur ärztlichen Berufsaus-
übung vorgeschriebenen praktischen
Tätigkeit an einer zugelassenen Ausbil-
dungsstätte,

d) der Eignungsausbildung nach den §§ 2 b
bis 2 d des Vertragsbedienstetengesetzes
1948, BGBl. Nr. 86, soweit sie in einer
Beschäftigung mit mindestens der Hälfte
des für vollbeschäftigte Dienstnehmer vor-
geschriebenen Ausmaßes zurückgelegt
wurde,

e) einer Tätigkeit oder Ausbildung bei einer
inländischen Gebietskörperschaft, soweit
auf sie die arbeitsmarktpolitischen Förde-
rungsmaßnahmen des Arbeitsmarktförde-
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1969, anzu-

wenden waren und diese Zeit in einer
Beschäftigung mit mindestens der Hälfte
des für vollbeschäftigte Dienstnehmer vor-
geschriebenen Ausmaßes zurückgelegt
wurde;"

2. Im §15 a Abs. 1 wird die Zitierung „§15
Abs. 1 Z 1 und 3 bis 6" durch die Zitierung „§ 15
Abs. 1 Z 1 und 3 bis 5" ersetzt.

3. § 24 Abs. 3 und 4 wird aufgehoben.

4. Nach § 24 wird eingefügt:

„Vergütung für Dienst- und Naturalwohnungen

§ 24 a. (1) Der Beamte hat für eine Wohnung
oder eine sonstige Räumlichkeit, die ihm nach § 80
BDG 1979 oder nach vergleichbaren gesetzlichen
Bestimmungen überlassen oder zugewiesen worden
ist, eine monatliche Vergütung zu leisten. Die Ver-
gütung besteht aus der Grundvergütung und den
auf die Wohnung oder die sonstige Räumlichkeit
entfallenden Anteilen an den Betriebskosten und
den öffentlichen Abgaben sowie an den Nebenko-
sten.

(2) Bemessungsgrundlage für die Grundvergü-
tung ist bei

1. vom Bund gemieteten
a) Wohnungen und
b) sonstigen Räumlichkeiten
der Hauptmietzins, den der Bund zu leisten
hat,

2. im Eigentum des Bundes stehenden Baulich-
keiten oder bei Baulichkeiten, für die der
Bund die Kosten der notwendigen Erhaltung
trägt, obgleich sie nicht im Eigentum des Bun-
des stehen, sowie bei sonstigen Baulichkeiten
jeweils jener Hauptmietzins, den der Bund bei
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Neuvermietung der Baulichkeit üblicherweise
erhalten würde.

(3) Die Grundvergütung beträgt für
1. Naturalwohnungen 75 vH,
2. Dienstwohnungen 50 vH

der Bemessungsgrundlage. Aus wichtigen dienstli-
chen Gründen kann mit Zustimmung des Bundes-
kanzlers und des Bundesministers für Finanzen die
Grundvergütung mit einem niedrigeren Hundert-
satz bemessen werden.

(4) Die Grundvergütung für die in Abs. 2 Z 1
genannten Wohnungen und sonstigen Baulichkei-
ten ist jeweils mit Wirksamkeit der Änderung des
Hauptmietzinses neu zu bemessen. Für die unter
Abs. 2 Z 2 genannten Wohnungen und sonstigen
Baulichkeiten erhöht sich die Grundvergütung in
dem Maße, als sich das aus der Veränderung des
vom Österreichischen Statistischen Zentralamt ver-
lautbarten Verbraucherpreisindex 1976 oder des an
seine Stelle tretenden Index gegenüber dem 1. Jän-
ner 1987 ergibt, wobei Änderungen so lange nicht
zu berücksichtigen sind, als sie 10 vH des bisher
maßgebenden Betrages, der jedoch ohne Bedacht-
nahme auf Rundungsvorschriften zu ermitteln ist,
nicht übersteigen. Ist der neu ermittelte Betrag
nicht durch 10 g teilbar, so sind Restbeträge bis 5 g
zu vernachlässigen und Restbeträge von mehr als
5 g auf volle 10 g aufzurunden. Die jeweiligen
neuen Beträge gelten ab dem der Verlautbarung
der Indexveränderung durch das Österreichische
Statistische Zentralamt folgenden übernächsten
Monatsersten.

(5) Soweit über das Benützungsentgelt für
Grundstücke, Garagen oder PKW-Abstellplätze
nicht eine privatrechtliche Vereinbarung getroffen
ist, gelten die Abs. 1, 2 und 4 sinngemäß. Das
Benützungsentgelt ist

1. für eine Garage in der Höhe des zwanzigfa-
chen,

2. für einen PKW-Abstellplatz in der Höhe des
zehnfachen

Hauptmietzinses, den der Bund als Vermieter für
einen Quadratmeter Nutzfläche einer im Eigentum
des Bundes stehenden Wohnung erster Qualität
üblicherweise erhalten würde, festzusetzen. Ist die
Garage nicht beheizt bzw. der Abstellplatz nicht
überdacht, so ist ein Benützungsentgelt nur in der
Höhe von 80 vH dieser Größe vorzuschreiben.

§ 24 b. (1) Die auf die Wohnung oder die son-
stige Räumlichkeit entfallenden Anteile an den
Betriebskosten und den öffentlichen Abgaben sowie
an den Nebenkosten hat der Beamte in voller Höhe
zu tragen.

(2) Die auf die Wohnung oder die sonstige
Räumlichkeit entfallenden Anteile an den Betriebs-
kosten und den öffentlichen Abgaben sowie an den
Heiz- und Warmwasserkosten richten sich nach
dem Verhältnis der Nutzfläche der Wohnung oder

sonstigen Räumlichkeit zur Gesamtnutzfläche der
Baulichkeit.

(3) Der Anteil an den Betriebskosten und den
öffentlichen Abgaben für eine überlassene oder
zugewiesene Eigentumswohnung ist nach den für
diese Wohnung geltenden Regelungen des Woh-
nungseigentumsgesetzes, BGBl. Nr. 149/1948,
oder des Wohnungseigentumsgesetzes 1975,
BGBl. Nr. 417, zu entrichten.

(4) Ist der Verbrauch oder der Anteil am
Gesamtverbrauch jedes einzelnen Benützers einer
zentralen Wärmeversorgungsanlage durch beson-
dere Vorrichtungen (Geräte) feststellbar, so sind
von den Benützern der Wohnungen oder sonstigen
Räumlichkeiten

1. 60 vH der durch den Betrieb der Anlage auf-
laufenden Kosten des Verbrauches nach
Maßgabe des durch die besonderen Vorrich-
tungen (Geräte) festgestellten Verbrauches
oder Anteils am Gesamtverbrauch,

2. der Restbetrag der Verbrauchskosten und die
sonstigen Kosten des Betriebes
a) bei Mietwohnungen nach dem Nutzflä-

chenschlüssel und
b) bei Eigentumswohnungen nach dem Ver-

hältnis der Miteigentumsanteile
zu tragen.

(5) Bei gemischtgenutzten Gebäuden können für
die Betriebskosten und die öffentlichen Abgaben
sowie für die Heiz- und Warmwasserkosten abwei-
chend von den Abs. 1 bis 4 angemessene monatli-
che Pauschalbeträge festgesetzt werden.

(6) Für eine Dienstwohnung auf einer Liegen-
schaft, die einem Schulwart oder einem in ähnlicher
Verwendung stehenden Beamten wegen seiner
dienstlichen Aufsichts- oder Betreuungspflicht für
diese Liegenschaft überlassen worden ist, hat der
Beamte weder die Grundvergütung noch den Anteil
an den Betriebskosten und den öffentlichen Abga-
ben zu entrichten.

(7) Der zuständige Bundesminister hat im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bun-
desminister für Finanzen festzusetzen, welche Ver-
wendungen in seinem Ressort als ,ähnliche Ver-
wendungen' im Sinne des Abs. 6 anzusehen sind.

§ 24 c. (1) Der Beamte hat auf die Vergütung
eine angemessene monatliche Vorleistung zu ent-
richten. Diese Vorleistung ist so zu bemessen, daß
die Summe der monatlichen Teilbeträge den vor-
aussichtlichen Jahresaufwand deckt. Die Vorlei-
stung auf die Vergütung kann durch Aufrechnung
hereingebracht werden.

(2) Die im Laufe des Kalenderjahres fällig
gewordenen Betriebskosten und öffentlichen Abga-
ben sowie Heiz- und Warmwasserkosten sind bis
spätestens 30. Juni des folgenden Kalenderjahres
abzurechnen. Ergibt sich aus der Abrechnung ein
Überschuß zugunsten des Beamten, so ist der Über-
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schußbetrag in dem der Abrechnung folgenden
Kalendermonat zu erstatten. Ergibt sich aus der
Abrechnung ein Fehlbetrag zu Lasten des Beamten,
so hat dieser den Fehlbetrag in dem der Abrech-
nung folgenden Kalendermonat zu entrichten; aus
Billigkeitsgründen kann diese Frist erstreckt wer-
den."

5. In der Tabelle im § 55 Abs. 1 werden in der
Verwendungsgruppe L PA ersetzt:

a) in der Gehaltsstufe 1 der Betrag „15 603"
durch den Betrag „17 153",

b) in der Gehaltsstufe 2 der Betrag „16 377"
durch den Betrag „17 153".

6. Dem § 59 b wird angefügt:

„(3) An Schulen mit besonderer Berücksichti-
gung der musischen oder sportlichen Ausbildung
gebührt den nach § 2 der Verordnung
BGBl. Nr. 135/1985 bestellten Fachkoordinatoren
für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzu-
lage. Die Dienstzulage beträgt für Fachkoordinato-
ren, die den Unterricht an der betreffenden Schule
in den den Schwerpunkt betreffenden Gegenstän-
den in 4 bis 8 Klassen zu koordinieren haben,

1. 703 S in einer der Verwendungsgruppen L2
oder L 3,

2. 824 S in der Verwendungsgruppe L 1.
Die Dienstzulage erhöht sich in der jeweiligen Ver-
wendungsgruppe um 40 vH, wenn der Fachkoordi-
nator den Unterricht an der betreffenden Schule in
den den Schwerpunkt betreffenden Gegenständen
in 9 bis 12 Klassen zu koordinieren hat. Sie erhöht
sich in der jeweiligen Verwendungsgruppe um
80 vH, wenn der Fachkoordinator den Unterricht
an der betreffenden Schule in den den Schwer-
punkt betreffenden Gegenständen in 13 oder mehr
Klassen zu koordinieren hat. Ergeben sich bei der
Erhöhung um die angeführten Hundertsätze Rest-
beträge von 50 g und mehr, so sind diese auf volle
Schillingbeträge aufzurunden, ergeben sich Restbe-
träge von weniger als 50 g, so sind diese zu ver-
nachlässigen."

7. Nach § 62 wird eingefügt:

„§ 62 a. (1) Dem Lehrer der Verwendungs-
gruppe L 1, der mit der Betreuung von Studenten
im Rahmen der Einführungsphase des Schulprakti-
kums betraut ist, gebührt für diese Tätigkeit eine
Vergütung im Ausmaß von 5 vH des Unterschieds-
betrages zwischen dem Gehalt der Gehaltsstufe 12
der Verwendungsgruppe L 1 und dem Gehalt der
Gehaltsstufe 11 der Verwendungsgruppe L PA.

(2) Für die Mitwirkung an den im Rahmen der
Einführungsphase des Schulpraktikums gemäß dem
Studienplan von Universitätslehrern durchzufüh-
renden Seminarstunden gebührt dem Lehrer der
Verwendungsgruppe L 1 eine Vergütung. Die Ver-
gütung beträgt 3 800 S, wenn auf jeden mitwirken-
den Lehrer im Durchschnitt wenigstens 10 teilneh-
mende Studenten entfallen. Diese Vergütung ver-

mindert sich um 5 vH je Studenten, um den die
Verhältniszahl 10 unterschritten wird. Bei der
Berechnung der Verhältniszahl sind Bruchteile des
Berechnungsergebnisses von weniger als 0,5 zu ver-
nachlässigen und Bruchteile von 0,5 und mehr als
ganze Zahl zu werten.

(3) Für die im Zusammenhang mit den Unter-
richtsstunden im Rahmen der Einführungsphase
des Schulpraktikums gemäß dem Studienplan
durchzuführenden Vor- und Nachbesprechungen
gebührt eine Vergütung im Ausmaß von 560 S.

(4) Dem Lehrer der Verwendungsgruppe L 1,
der mit der Betreuung von Studenten im Rahmen
der Übungsphase des Schulpraktikums betraut ist,
gebührt für die Betreuung einer Gruppe von Stu-
denten im Ausmaß von 3 Semesterwochenstunden
eine Vergütung in der Höhe des Unterschiedsbe-
trages zwischen dem Gehalt der Gehaltsstufe 12
der Verwendungsgruppe L 1 und dem Gehalt der
Gehaltsstufe 11 der Verwendungsgruppe L PA.

(5) Für die im Zusammenhang mit den Unter-
richtsstunden in der Übungsphase des Schulprakti-
kums gemäß dem Studienplan durchzuführenden
Vor- und Nachbesprechungen gebührt eine Vergü-
tung im Ausmaß von 5 600 S.

(6) 33 vH der in den Abs. 2, 3 und 5 angeführten
Vergütung gelten als Überstundenzuschlag.

(7) Die Vergütung nach
1. Abs. 4 gebührt für die Betreuung einer Stu-

dentengruppe von mindestens vier Studenten.
Umfaßt die Gruppe weniger Studenten, so
vermindert sich der Vergütungsbetrag um
10 vH je Studenten, um den die Zahl vier
unterschritten wird.

2. Abs. 3 und 5 gebührt für die Betreuung einer
Studentengruppe von mindestens drei Studen-
ten. Umfaßt die Gruppe weniger Studenten,
so vermindert sich der Vergütungsbetrag um
15 vH je Studenten, um den die Zahl drei
unterschritten wird.

Auf die für die Höhe der Vergütung nach den
Abs. 4 und 5 maßgebende Zahl der Studenten sind
alle Studenten der Gruppe anzurechnen, die
zumindest während des gesamten ersten Viertels
der Übungsphase des Schulpraktikums tatsächlich
an der Übungsphase teilnehmen.

(8) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt im Ver-
hältnis des Ausmaßes, in dem der Lehrer in der Ein-
führungsphase des Schulpraktikums verwendet
wird, zum Gesamtausmaß der Einführungsphase,
wenn

1. der Lehrer nicht zur Gänze in der Einfüh-
rungsphase verwendet wird bzw.

2. die Einführungsphase nur zum Teil im betref-
fenden Semester liegt.

Diese Bestimmung ist auf die Vergütungen nach
den Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe anzuwenden,

250



2346 162. Stück — Ausgegeben am 24. Juli 1986 — Nr. 387

daß an die Stelle der Einführungsphase der dort
umschriebene Teil der Einführungsphase tritt.

(9) Die Vergütungen nach den Abs. 4, 5 und 7
gebühren im Verhältnis des Ausmaßes, in dem der
Lehrer in der Übungsphase des Schulpraktikums
verwendet wird, zum Gesamtausmaß der Übungs-
phase des Schulpraktikums, wenn

1. die Übungsphase des Schulpraktikums weni-
ger als 3 Semesterwochenstunden umfaßt,

2. der Lehrer nur in einem Teil der 3 Semester-
wochenstunden in der Übungsphase des
Schulpraktikums verwendet wird,

3. die Übungsphase des Schulpraktikums nur
zum Teil im betreffenden Semester liegt bzw.

4. der Lehrer nur zum Teil in der Übungsphase
des Schulpraktikums verwendet wird.

(10) Die Vergütungen für Schulpraktika sind
semesterweise im nachhinein abzurechnen."

8. § 73 b Abs. 2 lautet:

„(2) Richtverwendungen im Sinne des Abs. 1
sind:

1. im Gendarmeriedienst
Kommandant eines Gendarmeriepostens,
Sachbearbeiter, wenn er auch unmittelbarer
Vertreter des Kommandanten eines Gendar-
meriepostens mit einem Personalstand von
mindestens vier Beamten ist,
Sachbearbeiter, wenn er auch zweiter Vertre-
ter des Kommandanten eines Gendarmeriepo-
stens mit einem Personalstand von mindestens
16 Beamten ist,
Sachbearbeiter, wenn er auch dritter Vertreter
des Kommandanten eines Gendarmeriepo-
stens mit einem Personalstand von mindestens
22 Beamten ist,
Sachbearbeiter bei einer Kriminal- oder Ver-
kehrsabteilung,

2. im Sicherheitswachdienst
Wachkommandant in einem durchlaufend
besetzten Wachzimmer mit einem Personal-
stand von mindestens 18 Beamten,
Kommandant einer Verkehrsabteilung,
Fahrdienstleiter bei der Bundespolizeidirek-
tion Wien in der Marokkaner Kaserne,
Stellvertreter des Dienstführenden der Poli-
zeidiensthundegruppe Linz,
Vertreter des Leiters der Fernmeldewerkstätte
bei der Bundespolizeidirektion Graz,

3. im Kriminaldienst
Leiter einer kriminalpolizeilichen Einheit,
Sachbearbeiter im staatspolizeilichen Büro
oder in einem Bezirkspolizeikommissariat der
Bundespolizeidirektion Wien,
Gruppenführer-Stellvertreter im Büro für
Erkennung, Kriminaltechnik, Fahndung,

4. im Justizwachdienst
Justizwachkommandant,
Stellvertreter des Justizwachkommandanten
bei der Außenstelle Asten oder Lankowitz,

zweiter Stellvertreter des Justizwachkomman-
danten beim landesgerichtlichen Gefangenen-
haus Innsbruck,
zweiter Stellvertreter des Justizwachkomman-
danten und Lehrer an der Justizwachschule,
Abteilungskommandant der Abteilung Straf-
vollzug im kreisgerichtlichen Gefangenenhaus
Korneuburg oder Steyr,
Sachbearbeiter im Strafvollzug beim landesge-
richtlichen Gefangenenhaus Salzburg oder
Klagenfurt,
Sachbearbeiter für Bauaufsicht beim landesge-
richtlichen Gefangenenhaus Graz oder bei
der Justizanstalt Sonnberg,
Leiter des Bäckereibetriebes oder der Schuh-
macherwerkstätte bei der Strafvollzugsanstalt
Stein,
Leiter des Buchbindereibetriebes beim landes-
gerichtlichen Gefangenenhaus I Wien,

5. im Zollwachdienst
Leiter einer Zollwachabteilung,
Stellvertreter des Leiters einer Zollwachabtei-
lung mit einem Personalstand von mindestens
sieben Beamten,
zweiter Stellvertreter des Leiters einer Zoll-
wachabteilung mit einem Personalstand von
mindestens 16 Beamten,
Führer einer Abfertigungsgruppe bei einem
Zollamt,
Ausbildner in der Diensthundeabteilung
Graßnitzberg,
Rechnungsleger in selbständigen Zollkassen,
Erhebungsbeamter im Zollfahndungsdienst
bei einem Hauptzollamt."

Artikel II

Die besoldungsrechtliche Stellung des Beamten,
der sowohl am 31. März als auch am 1. April 1986
ordentlicher Universitäts(Hochschul)professor des
Dienststandes ist, ist mit Wirkung vom 1. April
1986 um ein Jahr zu verbessern. Diese Verbesse-
rung gilt jedoch nicht für die im § 50 a Abs. 1 des
Gehaltsgesetzes 1956 vorgesehene Dienstzeit von
15 Jahren.

Artikel III

Das Bundesgesetz, womit Bestimmungen über
die Pensionsbehandlung von Hochschulprofessoren
und über deren Emeritierung getroffen werden,
BGBl. Nr. 236/1955, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 18/1956, wird wie folgt
geändert:

Dem § 4 Abs. 3 wird angefügt:
„Zusätzlich gebührt emeritierten Hochschulprofes-
soren eine Zulage im Ausmaß von 11,74 vH des im
§ 28 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54,
vorgesehenen Gehaltes (einschließlich einer allfälli-
gen Teuerungszulage) eines Beamten der Allgemei-
nen Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V."



162. Stück — Ausgegeben am 24. Juli 1986 — Nr. 387 2347

Artikel IV

Art. III ist nur in jenen Fällen anzuwenden, in
denen die Emeritierung nach dem 31. Dezember
1985 wirksam geworden ist.

Artikel V

Für die Zeit bis zum Ablauf des 31. Dezember
1985 wird das Gehaltsgesetz 1956 wie folgt geän-
dert:

Dem § 59 b wird angefügt:

„(3) An Schulen mit besonderer Berücksichti-
gung der musischen oder sportlichen Ausbildung
gebührt den nach § 2 der Verordnung
BGBl. Nr. 135/1985 bestellten Fachkoordinatoren
für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzu-
lage. Die Dienstzulage beträgt für Fachkoordinato-
ren, die den Unterricht an der betreffenden Schule
in den den Schwerpunkt betreffenden Gegenstän-
den in 4 bis 8 Klassen zu koordinieren haben,

1. 674 S in einer der Verwendungsgruppen L 2
oder L 3,

2. 790 S in der Verwendungsgruppe L 1.
Diese Dienstzulage erhöht sich in der jeweiligen
Verwendungsgruppe um 40 vH, wenn der Fachko-
ordinator den Unterricht an der betreffenden
Schule in den den Schwerpunkt betreffenden
Gegenständen in 9 bis 12 Klassen zu koordinieren
hat. Sie erhöht sich in der jeweiligen Verwendungs-
gruppe um 80 vH, wenn der Fachkoordinator den
Unterricht an der betreffenden Schule in den den
Schwerpunkt betreffenden Gegenständen in 13
oder mehr Klassen zu koordinieren hat. Ergeben
sich bei der Erhöhung um die angeführten Hun-
dertsätze Restbeträge von 50 g und mehr, so sind
diese auf volle Schillingbeträge aufzurunden, erge-
ben sich Restbeträge von weniger als 50 g, so sind
diese zu vernachlässigen."

Artikel VI

An Schulen, die mit der besonderen Berücksichti-
gung der musischen oder sportlichen Ausbildung
beginnen, ist § 59 b Abs. 3 erster und zweiter Satz
des Gehaltsgesetzes 1956

1. im ersten und zweiten Jahr auch dann anzu-
wenden, wenn der Fachkoordinator den
Unterricht an der betreffenden Schule in den
den Schwerpunkt betreffenden Gegenständen
zwar nicht in den dort vorgesehenen minde-
stens vier Klassen, sondern lediglich an zwei
Klassen zu koordinieren hat,

2. im ersten bis dritten Jahr auch dann anzuwen-
den, wenn der Fachkoordinator den Unter-
richt an der betreffenden Schule in den den
Schwerpunkt betreffenden Gegenständen
zwar nicht in den dort vorgesehenen minde-
stens vier Klassen, sondern lediglich an drei
Klassen zu koordinieren hat.

Die Dienstzulage beträgt im Fall der Z 1 50 vH
und im Fall der Z 2 75 vH der im § 59 b Abs. 3
zweiter Satz des Gehaltsgesetzes 1956 für die
betreffende Verwendungsgruppe vorgesehenen
Dienstzulage. Ergeben sich bei der Anwendung
dieser Hundertsätze Restbeträge von 50 g und
mehr, so sind diese auf volle Schillingbeträge auf-
zurunden, ergeben sich Restbeträge von weniger
als 50 g, so sind diese zu vernachlässigen.

Artikel VII

Auf die Vergütung nach § 62 a Abs. 2, 3 und 5
des Gehaltsgesetzes 1956 sind die für die nebenge-
bührenzulagenrechtliche Behandlung der Mehr-
dienstleistungsvergütung gemäß § 61 des Gehalts-
gesetzes 1956 maßgebenden Bestimmungen des
Nebengebührenzulagengesetzes, BGBl. Nr. 485/
1971, sinngemäß anzuwenden.

Artikel VIII
Die besoldungsrechtliche Stellung des Lehrers

der Verwendungsgruppe L PA, der sowohl am
30. Juni 1986 als auch am 1. Juli 1986 dem Dienst-
stand angehört, ist mit Wirkung vom 1. Juli 1986
um sechs Monate zu verbessern.

Artikel IX

Solange es militärische Rücksichten erfordern, ist
bei vom Bund gemieteten Wohnungen abweichend
vom § 24 a Abs. 2 Z 1 und Abs. 4 erster Satz des
Gehaltsgesetzes 1956 als Bemessungsgrundlage für
die Grundvergütung der gemittelte Wert jener
Hauptmietzinse heranzuziehen, die der Bund
jeweils bei Neuvermietung von im Eigentum des
Bundes stehenden Wohnungen erster und zweiter
Qualität üblicherweise erhalten würde.

Artikel X

(1) Grundvergütungen, die vor dem 1. Jänner
1987 für Dienst- oder Naturalwohnungen (nicht
jedoch für die im § 24 b Abs. 6 genannten Dienst-
wohnungen) mit rechtskräftigem Bescheid festge-
legt worden sind, bleiben unverändert.

(2) Ist für eine Dienst- oder Naturalwohnung,
die dem Beamten vor dem 1. Jänner 1987 überlas-
sen oder zugewiesen worden ist, die Grundvergü-
tung bis zum 1. Jänner 1987 noch nicht mit rechts-
kräftigem Bescheid festgesetzt worden, so ist die
Grundvergütung nach den Bemessungsgrundlagen
festzusetzen, die am Tage der Überlassung oder
Zuweisung der Dienst- oder Naturalwohnung
maßgebend gewesen sind.

(3) Die Höhe der nach Abs. 1 oder 2 ermittelten
oder festgesetzten Grundvergütung bildet zum
Stichtag 1. Jänner 1987 die Basis für die im § 24 a
Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 vorgesehene Wert-
sicherung.
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Artikel XI

(1) Es treten in Kraft:
1. Art. I Z 7 und die Art. V bis VII mit 1. Sep-

tember 1985,
2. Art. I Z 6 und die Art. III und IV mit 1. Jän-

ner 1986,
3. Art. II mit 1. April 1986,
4. Art. I Z 2, 5 und 8 und Art. VIII mit 1. Juli

1986,
5. Art. I Z 1 mit 1. August 1986,
6. Art. I Z 3 und 4 und die Art. IX und X mit

1. Jänner 1987.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist die Bundesregierung, in Angelegenheiten
jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundes-
ministers betreffen, dieser Bundesminister betraut.

Waldheim

Vranitzky

3 8 8 . Bundesgesetz vom 26. Juni 1986, mit
dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948
(37. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle), das
Verwaltungsakademiegesetz, das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz und das Arbeitslo-
senversicherungsgesetz 1977 geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.
Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 573/1985, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 lautet:

„(1) Dieses Bundesgesetz ist, soweit nicht die
Abs. 3 bis 5 oder die §§ 2 b bis 2 d etwas anderes
bestimmen, auf Personen anzuwenden, die in
einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund
stehen. Auf die in den §§ 2 b bis 2 d geregelten Aus-
bildungsverhältnisse sind jedoch — soweit nicht
§ 2 c ausdrücklich anderes anordnet — die übrigen
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht anzu-
wenden."

2. Nach § 2 a wird eingefügt:

„Eignungsausbildung

§ 2 b. (1) Zur fachlichen Vorbereitung und Fest-
stellung der Eignung von Bewerbern für Verwen-
dungen des Gehobenen und des Mittleren Dienstes
kann der jeweils zuständige Bundesminister in sei-
nem Ressort eine Eignungsausbildung einrichten.
Er hat die Anzahl der jährlich zur Eignungsausbil-
dung zuzulassenden Teilnehmer im voraus im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bun-
desminister für Finanzen festzulegen.

(2) Zu dieser Eignungsausbildung können
Bewerber, die die österreichische Staatsbürger-
schaft besitzen und ein Dienstverhältnis zum Bund
im Gehobenen oder im Mittleren Dienst anstreben,
vom zuständigen Bundesminister zugelassen wer-
den.

(3) Die Eignungsausbildung umfaßt eine Einfüh-
rung in die einschlägige Verwaltungstätigkeit, nach
Möglichkeit eine ergänzende kursmäßige Ausbil-
dung mit abschließender Kontrolle des Teilnah-
meerfolges, sowie die praktische Erprobung auf
einem Arbeitsplatz. Die Eignungsausbildung endet
spätestens nach einer Gesamtdauer von neun
Monaten.

(4) Der zuständige Bundesminister kann den
Teilnehmer jederzeit ohne Begründung von der
weiteren Teilnahme an der Eignungsausbildung
ausschließen.

§ 2 c. (1) Durch die Teilnahme an der Eignungs-
ausbildung wird kein Dienstverhältnis begründet.

(2) Dem Teilnehmer an der Eignungsausbildung
gebührt für die Dauer der ordnungsgemäßen Teil-
nahme ein Ausbildungsbeitrag. Dieser Ausbildungs-
beitrag beträgt monatlich in der Ausbildung

1. für den Mittleren Dienst 4 750 S,
2. für den Gehobenen Dienst 5 750 S.

(3) Außer dem monatlichen Ausbildungsbeitrag
gebührt für jedes Kalendervierteljahr eine Sonder-
zahlung in der Höhe von 50 vH des für den Monat
der Auszahlung zustehenden Ausbildungsbeitrages.
Steht der Teilnehmer während des Kalenderviertel-
jahres, für das die Sonderzahlung gebührt, nicht
ununterbrochen im Genuß des vollen Ausbildungs-
beitrages, so gebührt ihm als Sonderzahlung nur
der entsprechende Teil.

(4) Auf die Auszahlung
1. des Ausbildungsbeitrages ist § 18 Abs. 1,
2. der Sonderzahlung ist § 18 Abs. 2

in Verbindung mit § 18 Abs. 3 und 4 sinngemäß
anzuwenden.

(5) Einem Teilnehmer, der
1. nach Monatsbeginn mit der Eignungsausbil-

dung beginnt,
2. vor dem Monatsende aus der Eignungsausbil-

dung ausscheidet oder
3. der Eignungsausbildung fernbleibt,

ist der auf die tatsächliche Teilnahme an der Eig-
nungsausbildung entfallende verhältnismäßige Teil
des Ausbildungsbeitrages auszuzahlen. Dabei ist
für einen Tag ein Dreißigstel des monatlichen Aus-
bildungsbeitrages zu rechnen.

(6) Ist der Teilnehmer nach Beginn der Eig-
nungsausbildung durch Unfall oder frühestens
14 Tage nach Beginn der Eignungsausbildung
durch Krankheit an der Teilnahme verhindert,
ohne daß er die Verhinderung vorsätzlich oder
durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so
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behält er abweichend vom Abs. 5 Z 3 den Anspruch
auf den Ausbildungsbeitrag bis zur Dauer von ins-
gesamt 42 Kalendertagen ungekürzt.

(7) Der Leiter der Dienststelle, in dem die Eig-
nungsausbildung stattfindet, kann dem Teilnehmer
aus wichtigen persönlichen oder familiären Grün-
den eine Abwesenheit von bis zu drei Werktagen
genehmigen. Auf diese Tage ist Abs. 5 Z 3 nicht
anzuwenden.

(8) Ist der Teilnehmer verhindert, an der Eig-
nungsausbildung teilzunehmen, so hat er den Hin-
derungsgrund dem Leiter der Dienststelle, in der
die Eignungsausbildung stattfindet, unverzüglich
mitzuteilen und auf dessen Verlangen den Grund
der Verhinderung zu bescheinigen.

(9) Für die pflichtgemäße Teilnahme an Kursen
besteht Anspruch auf Reisegebühen nach Maßgabe
der für Bedienstete der Gebührenstufe 1 geltenden
Bestimmungen der RGV 1955, BGBl. Nr. 133.

§ 2 d. (1) Teilnehmer an der Eignungsausbildung
sind in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversi-
cherung nach Maßgabe des ASVG pflichtversichert
sowie in der Arbeitslosenversicherung auf Grund
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 versi-
chert und sie sind in Angelegenheiten der Arbeitslo-
senversicherung Dienstnehmern gleichgestellt (§ 1
Abs. 1 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977).
Die nach diesen Vorschriften dem Dienstgeber
obliegenden Aufgaben hat der Bund wahrzuneh-
men.

(2) Die §§ 3 bis 9 des Mutterschutzgesetzes 1979,
BGBl. Nr. 221, gelten für Teilnehmerinnen an der
Eignungsausbildung sinngemäß.

(3) Teilnehmerinnen gebührt für die Zeit, wäh-
rend der sie in sinngemäßer Anwendung des § 3
Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 des Mutterschutzgeset-
zes 1979 an der Eignungsausbildung nicht teilneh-
men können, kein Ausbildungsbeitrag, wenn die
laufenden Barleistungen des Sozialversicherungs-
trägers für diese Zeit die Höhe des vollen Ausbil-
dungsbeitrages erreichen; ist dies nicht der Fall, so
gebührt ihnen eine Ergänzung auf den vollen Aus-
bildungsbeitrag."

3. § 26 Abs. 2 Z 4 lautet:
„4. die Zeit

a) der Einführung in das praktische Lehramt,
b) der Gerichtspraxis (Rechtspraktikanten-

zeit),
c) der nach dem Ärztegesetz 1984, BGBl.

Nr. 373, zur ärztlichen Berufsausübung
vorgeschriebenen praktischen Tätigkeit an
einer zugelassenen Ausbildungsstätte,

d) der Eignungsausbildung nach den §§ 2 b
bis 2 d, soweit sie in einer Beschäftigung
mit mindestens der Hälfte des für vollbe-
schäftigte Dienstnehmer vorgeschriebenen
Ausmaßes zurückgelegt wurde,

e) einer Tätigkeit oder Ausbildung bei einer
inländischen Gebietskörperschaft, soweit
auf sie die arbeitsmarktpolitischen Förde-
rungsmaßnahmen des Arbeitsmarktförde-
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1969, anzu-
wenden waren und diese Zeit in einer
Beschäftigung mit mindestens der Hälfte
des für vollbeschäftigte Dienstnehmer vor-
geschriebenen Ausmaßes zurückgelegt
wurde;"

4. Dem § 27 a wird angefügt:

„(7) Ist dem Dienstverhältnis eine Eignungsaus-
bildung im Sinne der §§ 2 b bis 2 d unmittelbar vor-
angegangen, so ist bei der Anwendung des Abs. 2
so vorzugehen, als ob das Dienstverhältnis mit dem
ersten Tag der Eignungsausbildung begonnen
hätte."

5. In der Tabelle im § 41 Abs. 1 werden in der
Entlohnungsgruppe 1 pa ersetzt:

a) in der Entlohnungsstufe 1 der Betrag
„16 334" durch den Betrag „17 958",

b) in der Entlohnungsstufe 2 der Betrag
„17 146" durch den Betrag „17 958".

Artikel II

Das Verwaltungsakademiegesetz, BGBl.
Nr. 122/1975, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 477/1985, wird wie folgt geän-
dert:

1. §2 Abs. 1 Z 1 lautet:
„1. der Grundausbildung von Bundesbediensteten

(einschließlich der Kurse für Teilnehmer an
der Eignungsausbildung für den Bundes-
dienst);"

2. Nach § 19 wird eingefügt:

„Kurse für Teilnehmer an der Eignungsausbildung
für den Bundesdienst

§ 19 a. Soweit die nach § 2 b des Vertragsbedien-
stetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, zuständigen
Stellen nicht für die Durchführung von Kursen für
Teilnehmer an der Eignungsausbildung für den
Bundesdienst sorgen, kann durch Verordnung der
Bundesregierung diese Aufgabe der Verwaltungs-
akademie übertragen werden."

Artikel III

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 111/1986, wird wie folgt
geändert:

1. Im § 4 Abs. 1 wird der Punkt am Schluß der
Z 9 durch einen Strichpunkt ersetzt; als Z 10 wird
angefügt:

„10. Personen, die an einer Eignungsausbildung
im Sinne der §§ 2 b bis 2 d des Vertragsbedienste-
tengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, teilnehmen."
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2. Im § 10 Abs. 1 wird der Ausdruck „der gemäß
§ 4 Abs. 1 Z 9 Pflichtversicherten" durch den Aus-
druck „der gemäß § 4 Abs. 1 Z 9 und 10 Pflichtver-
sicherten" ersetzt.

3. Im § 14 Abs. 1 wird der Punkt am Schluß der
Z 8 durch einen Strichpunkt ersetzt; als Z 9 wird
angefügt:

„9. wenn sie gemäß §4 Abs. 1 Z 10 versichert
sind."

4. Im § 36 Abs. 1 wird der Punkt am Schluß der
Z 6 durch einen Strichpunkt ersetzt; als Z 7 wird
angefügt:

„7. für die gemäß §4 Abs. 1 Z 10 pflichtversi-
cherten Personen dem Bund."

5. Im § 44 Abs. 1 wird der Punkt am Schluß der
Z 7 durch einen Strichpunkt ersetzt; als Z 8 wird
angefügt:

„8. bei den nach § 4 Abs. 1 Z 10 pflichtversicher-
ten Personen der Ausbildungsbeitrag (§ 2 c Abs. 2
und 3 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948,
BGBl. Nr. 86)."

6. a) Im § 51 Abs. 1 wird in der Einleitung der
Ausdruck „§ 4 Abs. 1 Z 3 und 8" durch den Aus-
druck „§ 4 Abs. 1 Z 3, 8 und 10" ersetzt.

b) Im § 51 Abs. 1 Z 1 lit. a wird der Ausdruck
„§ 4 Abs. 1 Z 5 und 9" durch den Ausdruck „§ 4
Abs. 1 Z 5, 9 und 10" ersetzt.

Artikel IV

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977,
BGBl. Nr. 609, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 568/1985, wird wie folgt geän-
dert:

Im § 1 Abs. 1 wird nach der lit. f folgende lit. g
eingefügt:

„g) Personen, die an einer Eignungsausbildung
im Sinne der §§ 2 b bis 2 d des Vertragsbe-
dienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, teil-
nehmen,"

Artikel V

Art. VI der 45. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 387/1986, ist auf Vertragslehrer des Entloh-
nungsschemas I L sinngemäß anzuwenden.

Artikel VI

Die besoldungsrechtliche Stellung des Vertrags-
lehrers der Entlohnungsgruppe 1 pa des Entloh-
nungsschemas I L, der sowohl am 30. Juni 1986 als
auch am 1. Juli 1986 dieser Entlohnungsgruppe
angehört, ist mit Wirkung vom 1. Juli 1986 um
sechs Monate zu verbessern.

Artikel VH

(1) Es treten in Kraft:
1. Art. V mit 1. September 1985,
2. Art. I Z 5 und Art. VI mit 1. Juli 1986,
3. Art. I Z 1 bis 4 und die Art. II bis IV mit

1. August 1986.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist hinsichtlich der Art. III und IV der Bundesmini-
ster für soziale Verwaltung, hinsichtlich der übri-
gen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Bun-
desregierung, in Angelegenheiten jedoch, die nur
den Wirkungsbereich eines Bundesministers betref-
fen, dieser Bundesminister betraut.

Waldheim

Vranitzky

3 8 9 . Bundesgesetz vom 26. Juni 1986, mit
dem das Beamten-Dienstrecntsgesetz 1979
(BDG-Novelle 1986) und das Bundeslehrer-

Lehrverpflichtungsgesetz geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl.
Nr. 333, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 164/1986, wird wie folgt geändert:

1. Am Ende des § 53 Abs. 2 Z 5 wird der Punkt
durch einen Beistrich ersetzt; dem § 53 Abs. 2 wird
angefügt:

„6. Besitz eines Bescheides nach § 14 Abs. 1 oder
2 des Invalideneinstellungsgesetzes 1969,
BGBl. Nr. 22/1970."

2. Dem § 65 wird angefügt:

„(7) Ist dem Dienstverhältnis eine Eignungsaus-
bildung im Sinne der §§ 2 b bis 2 d des Vertragsbe-
dienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, unmittelbar
vorangegangen, so ist bei der Anwendung des
Abs. 2 so vorzugehen, als ob das Dienstverhältnis
mit dem ersten Tag der Eignungsausbildung begon-
nen hätte."

3. Die §§ 81 bis 84 lauten:

„Begriff und Arten der Leistungsfeststellung

§ 81. (1) Leistungsfeststellung ist die rechtsver-
bindliche Feststellung, daß der Beamte im vorange-
gangenen Kalenderjahr (Beurteilungszeitraum) den
zu erwartenden Arbeitserfolg

1. durch besondere Leistungen erheblich über-
schritten,

2. aufgewiesen oder
3. trotz nachweislicher, spätestens drei Monate

vor Ablauf des Beurteilungszeitraumes erfolg-
ter Ermahnung nicht aufgewiesen
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hat. Für das Ergebnis dieser Feststellung sind der
Umfang und die Wertigkeit der Leistungen des
Beamten maßgebend.

(2) Jeder Bundesminister kann im Einvernehmen
mit dem Bundeskanzler durch Verordnung für alle
oder für Gruppen von Beamten seines Wirkungsbe-
reiches die näheren Merkmale für die Beurteilung
der Leistung festlegen, die bei der Erstattung von
Berichten zu verwenden sind. Dabei ist auf die Ver-
wendung und den Aufgabenkreis der einzelnen
Gruppen von Beamten Bedacht zu nehmen.

(3) Solange keine anderslautende Leistungsfest-
stellung getroffen worden ist, ist davon auszuge-
hen, daß der Beamte den zu erwartenden Arbeitser-
folg aufgewiesen hat.

Folgewirkungen

§ 82. (1) Eine Leistungsfeststellung nach § 81
Abs. 1 Z 1 oder 2 ist bis zu einer neuerlichen Lei-
stungsfeststellung wirksam.

(2) Ist über den Beamten eine Leistungsfeststel-
lung nach § 81 Abs. 1 Z 3 getroffen worden, so ist
für den nächstfolgenden Beurteilungszeitraum eine
neuerliche Leistungsfeststellung durchzuführen.

Zulässigkeit

§83. (1) Eine Leistungsfeststellung nach §81
Abs. 1 Z 1 oder 2 ist nur zulässig,

1. wenn sie auf dem Arbeitsplatz des Beamten
Einfluß auf die Bezüge oder die dienst- und
besoldungsrechtliche Stellung haben kann,

2. im Falle des § 82 Abs. 2 oder
3. wenn der Beamte eine Zulassung zum Auf-

stiegslehrgang nach § 23 Abs. 5 des Verwal-
tungsakademiegesetzes anstrebt und er —
abgesehen von der Leistungsfeststellung —
alle übrigen Zulassungserfordernisse erfüllt.

(2) Eine Leistungsfeststellung nach Abs. 1 Z 1
darf nur in jenem Kalenderjahr getroffen werden,
das dem Kalenderjahr vorangeht, in dem der Ein-
fluß der Leistungsfeststellung auf die Bezüge oder
die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung zum
Tragen kommt.

(3) Eine Leistungsfeststellung ist unzulässig,
wenn der Beamte im vorangegangenen Kalender-
jahr nicht mindestens während 26 Wochen Dienst
versehen hat. § 82 Abs. 2 bleibt unberührt.

Verfahren

B e r i c h t des V o r g e s e t z t e n

§ 84. (1) Der Vorgesetzte hat über die Leistung
des Beamten zu berichten, wenn

1. er der Meinung ist, daß die nach § 81 Abs. 3
oder nach § 82 Abs. 1 zuletzt maßgebende
Leistungsfeststellung für das vorangegangene
Kalenderjahr nicht mehr zutrifft, oder

2. die Voraussetzung des § 82 Abs. 2 vorliegt.

(2) Ein Bericht nach Abs. 1 Z l ist nicht zu
erstatten, wenn der Beamte ohne sein Verschulden
eine vorübergehende Leistungsminderung aufweist.

(3) Vorgesetzter im Sinne dieses Abschnittes ist
jeder Organwalter, der mit der Dienstaufsicht über
den Beamten im Beurteilungzeitraum betraut war
oder im Hinblick auf die besonderen Kenntnisse
der Leistungen des Beamten von der Dienstbehörde
dazu bestimmt ist."

4. Die §§ 86 und 87 lauten:

„ A n t r a g des B e a m t e n auf L e i s t u n g s -
f e s t s t e l l u n g

§ 86. (1) Ist ein Beamter der Meinung, daß er im
vorangegangenen Kalenderjahr den zu erwarten-
den Arbeitserfolg durch besondere Leistungen
erheblich überschritten hat, und ist für ihn nach
§ 83 eine Leistungsfeststellung nicht ausgeschlos-
sen, so kann er eine solche Leistungsfeststellung
jeweils im Jänner eines Kalenderjahres über das
vorangegangene Kalenderjahr beantragen.

(2) Der Vorgesetzte hat zu dem Antrag unver-
züglich Stellung zu nehmen und dem Beamten
Gelegenheit zu geben, sich binnen vier Wochen
hiezu zu äußern.

(3) Der Antrag ist unter Anschluß der Stellung-
nahme unverzüglich im Dienstweg der Dienstbe-
hörde zu übermitteln. §85 Abs. 2 zweiter und drit-
ter Satz ist sinngemäß anzuwenden.

B e f a s s u n g d e r D i e n s t b e h ö r d e u n d
d e r L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g s k o m m i s -

s i o n

§ 87. (1) Die Dienstbehörde hat auf Grund des
Berichtes oder des Antrages und der allfälligen
Stellungnahmen sowie sonstiger Erhebungen und
eigener Wahrnehmungen dem Beamten binnen
acht Wochen schriftlich mitzuteilen, welches Beur-
teilungsergebnis sie für gerechtfertigt hält. Der
Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tag des Einlan-
gens des Berichtes des Vorgesetzten oder des
Antrages des Beamten bei der Dienstbehörde.

(2) Die Mitteilung der Dienstbehörde gemäß
Abs. 1 ist kein Bescheid. Das mitgeteilte Beurtei-
lungsergebnis wird endgültig und gilt als Leistungs-
feststellung,

1. wenn die Dienstbehörde dem vom Beamten
beantragten Beurteilungsergebnis Rechnung
trägt,

2. in den übrigen Fällen, wenn
a) der Beamte schriftlich zustimmt oder
b) weder der Beamte noch die Dienstbe-

hörde innerhalb der vorgesehenen Frist
die Leistungsfeststellungskommission
anrufen.

(3) Ist der Beamte mit dem von der Dienstbe-
hörde mitgeteilten Beurteilungsergebnis nicht ein-
verstanden, so steht sowohl dem Beamten als auch
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der Dienstbehörde das Recht zu, binnen vier
Wochen nach Zustellung dieser Mitteilung an den
Beamten bei der Leistungsfeststellungskommission
die Leistungsfeststellung zu beantragen.

(4) Hält die Dienstbehörde die im Abs. 1
genannte Frist nicht ein, so hat der Beamte das
Recht, binnen vier Wochen nach Ablauf der Frist
bei der Leistungsfeststellungskommission die Lei-
stungsfeststellung zu beantragen.

(5) Die Leistungsfeststellungskommission hat
über Anträge auf Leistungsfeststellung binnen drei
Monaten mit Bescheid zu erkennen. Der Lauf der
Frist beginnt mit dem Tag des Einlangens des
Antrages des Beamten beziehungsweise der Dienst-
behörde.

(6) Gegen den Bescheid der Leistungsfeststel-
lungskommission steht kein ordentlichens Rechts-
mittel zu."

5. § 88 Abs. 2 und 3 lautet:

„(2) Die Leistungsfeststellungskommission be-
steht aus dem Vorsitzenden, den erforderlichen
Stellvertretern und weiteren Mitgliedern. Der Vor-
sitzende, seine Stellvertreter und die Hälfte der
weiteren Mitglieder der Leistungsfeststellungskom-
mission sind vom Leiter der Dienstbehörde mit
Wirkung vom 1. Jänner auf die Dauer von fünf
Jahren zu bestellen. Die zweite Hälfte der weiteren
Mitglieder ist vom zuständigen Zentralausschuß
(von den zuständigen Zentralausschüssen) zu
bestellen.

(3) Bestellt der Zentralausschuß innerhalb eines
Monates nach Aufforderung durch den Leiter der
Dienstbehörde keine oder zu wenige Mitglieder für
die Leistungsfeststellungskommission, so hat der
Leiter der Dienstbehörde die erforderlichen Mit-
glieder selbst zu bestellen."

6. § 88 Abs. 6 lautet:

„(6) Ein Mitglied des Senates soll besondere
Kenntnisse zur fachlichen Beurteilung der Leistun-
gen des Beamten besitzen. Ein weiteres Mitglied
des Senates muß vom Zentralausschuß oder gemäß
Abs. 3 bestellt worden sein."

7. § 90 lautet:

„Bericht über den provisorischen Beamten

§ 90. Der Vorgesetzte hat über den provisori-
schen Beamten vor der Definitivstellung zu berich-
ten, ob der Beamte den Arbeitserfolg aufweist, der
im Hinblick auf seine dienstliche Stellung zu erwar-
ten ist."

8. § 105 lautet:

. A n w e n d u n g des A l l g e m e i n e n V e r -
w a l t u n g s v e r f a h r e n s g e s e t z e s 1950

und des Z u s t e l l g e s e t z e s

§ 105. Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes
bestimmt ist, sind auf das Disziplinarverfahren

1. das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz
1950 mit Ausnahme der §§2, 3, 4, 12, 42
Abs. 1 und 2, 51, 57, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 68
Abs. 2 und 3, 75, 76, 77, 78, 79 und 80 sowie

2. das Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982,
anzuwenden."

9. § 178 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Bestimmungen über die Leistungsfest-
stellung sind auf Lehrer mit der Abweichung anzu-
wenden, daß

1. an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr
und an die Stelle des Monates Jänner der
Monat Oktober treten,

2. eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1
Z 1 oder 2 abweichend vom § 83 Abs. 1 auch
dann zulässig ist, wenn sie — unter Berück-
sichtigung der geübten Verleihungspraxis —
Einfluß auf eine bevorstehende mögliche Ver-
leihung einer schulfesten Stelle haben kann;
§ 83 Abs. 2 gilt sinngemäß."

10. In der Anlage 1 Z 2.2 wird der Ausdruck „in
einem Dienstverhältnis zu" durch den Ausdruck
„im Dienst" ersetzt.

11. Anlage 1 Z 6.5 lit. b lautet:
„b) Schiffsführer von Motorschiffen, die erfolg-

reiche Ablegung der Schiffsführerprüfung für
Motorschiffe mit einer Länge bis zu 30 m
über alles, der Besitz eines gültigen Schiffs-
führerpatentes für die österreichischen Was-
serstraßen gemäß dem Schiffahrtspolizeige-
setz, BGBl. Nr. 91/1971, sowie für die Thaya
von Bernhardsthal bis zur Mündung in die
March und eine Verwendung, die nicht aus-
schließlich innerhalb einer Bereichsleitung
der Wasserstraßendirektion erfolgt;"

12. Anlage 1 Z 7.5 lit. b sublit. aa lautet:
„aa) Schiffsführer von Motorschiffen, die

erfolgreiche Ablegung der Schiffsführer-
prüfung für Motorschiffe mit einer
Länge bis zu 30 m über alles und der
Besitz eines gültigen Schiffsführerpaten-
tes für die Strecke der betreffenden
Bereichsleitung der Wasserstraßendirek-
tion;"

13. In der Anlage 1 wird in den Z 22.1, 22.2, 22.3
und 22.4 in der Spalte „Verwendung" der Aus-
druck „Pädagogischen, Berufspädagogischen und
Religionspädagogischen Instituten" durch den Aus-
druck „Pädagogischen . und Religionspädagogi-
schen Instituten" ersetzt.

14. Anlage 1 Z 22.1 lit. b und c erhält in der
Spalte „Erfordernis" folgende Fassung:

„b) Lehrbefähigung für eine einschlägige Schul-
art,

c) vierjährige Lehrpraxis mit hervorragenden
pädagogischen Leistungen an einer der Lehr-
befähigung nach lit. b entsprechenden Schule
und"
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Artikel II

Das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz,
BGBl. Nr. 244/1965, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 551/1984, wird wie folgt
geändert:

1. Im § 2 Abs. 2 und 3 wird die Zahl „1,235"
durch die Zahl „1,290" ersetzt.

2. Dem § 3 Abs. 9 wird angefügt:

„Bei Abteilungsvorständen, die zwei oder mehrere
Abteilungen an Berufspädagogischen Akademien
leiten, vermindert sich die Lehrverpflichtung
zusätzlich um eine Wochenstunde der Lehrver-
pflichtungsgruppe III, insgesamt jedoch höchstens
um die in Z 2 angeführte Wochenstundenzahl.
Ändert sich die Zahl der Studierenden während des
Schuljahres, so wird eine sich allenfalls ergebende
Änderung der Lehrpflichtermäßigung mit dem
Ersten des Monates wirksam, in dem die hiefür
maßgebende Änderung der Zahl der Studierenden
eingetreten ist."

Artikel III

(1) Abweichend vom § 49 Abs. 3 LDG 1984,
BGBl. Nr. 302, richtet sich beim Leiter einer
Hauptschule, dessen Ernennung in diese Funktion
schon vor dem 1. September 1985 wirksam gewor-
den ist, soweit es für ihn günstiger ist, die für das
Ausmaß seiner Lehr(Supplier)verpflichtung maßge-
bende Zahl der Klassen nach der gemäß Abs. 2
ermittelten fiktiven Klassenzahl der Hauptschule.

(2) Zunächst sind die Zahlen der Schüler zu
ermitteln, die jeweils am 15. September den einzel-
nen Schulstufen der betreffenden Schule angehö-
ren. Auf Grund dieser Schülerzahlen ist für jede
Schulstufe die fiktive Klassenzahl zu ermitteln, die
sich aus folgender Gegenüberstellung ergibt:

Die so ermittelten fiktiven Klassenzahlen sind in
jeder einzelnen Schulstufe mit der tatsächlichen
Klassenzahl zu vergleichen; ist die tatsächliche
Klassenzahl einer Schulstufe höher, so ist bei der
weiteren Berechnung von dieser höheren Zahl aus-
zugehen. Die auf diese Weise ermittelten Klassen-
zahlen der einzelnen Schulstufen sind zusammen-
zuzählen. Die Summe (fiktive Klassenzahl der
Hauptschule) ist der Ermittlung der Lehrverpflich-
tung des Leiters dieser Schule unter sinngemäßer
Anwendung des § 49 LDG 1984 für das betreffende
Schuljahr zugrunde zu legen.

(3) Beim Leiter einer Hauptschule, dessen Ernen-
nung in diese Funktion in der Zeit zwischen dem
31. August 1985 und dem 1. September 1988 wirk-
sam geworden ist, sind die Abs. 1 und 2 mit der
Maßgabe anzuwenden, daß die fiktiven Klassen-
zahlen nur für jene Schulstufen zu ermitteln sind,
die sich aus der nachstehenden Tabelle ergeben:

Für die übrigen Schulstufen ist jedenfalls von den
tatsächlichen Klassenzahlen auszugehen.

(4) War der Leiter einer Hauptschule unmittel-
bar vor seiner Ernennung in diese Funktion mit der
Leitung der betreffenden Hauptschule betraut, so
ist für die Anwendung der Abs. 1 bis 3 an Stelle des
Tages der Wirksamkeit der Ernennung der Tag der
Wirksamkeit der Betrauung maßgebend.

(5) Die Abs. 1 bis 3 sind auch auf jene Lehrer
sinngemäß anzuwenden, die mit der Leitung einer
Hauptschule betraut sind.

(6) In der Zeit vom 1. September 1985 bis zum
31. August 1988 sind die Abs. 1 bis 5 mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß in folgenden Fällen auf
jeden Fall von der tatsächlichen Klassenzahl auszu-
gehen ist:

1. vom 1. September 1985 bis zum 31. August
1986 bei der 6., 7. und 8. Schulstufe,

2. vom 1. September 1986 bis zum 31. August
1987 bei der 7. und 8. Schulstufe,

3. vom 1. September 1987 bis zum 31. August
1988 bei der 8. Schulstufe.

Artikel IV

Die im § 88 BDG 1979 in der Fassung dieses
Bundesgesetzes vorgesehenen Leistungsfeststel-
lungskommissionen sind erstmals mit Wirkung vom
1. Jänner 1987 zu bestellen. Ist bis zu diesem Tag in
einem anhängigen Leistungsfeststellungsverfahren
noch kein Leistungsfeststellungsbescheid erlassen
worden, so ist das Verfahren nach den Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes fortzuführen. Wurde
jedoch bereits ein Leistungsfeststellungsbescheid
erlassen, so ist nach den bis zum Inkrafttreten die-
ses Bundesgesetzes geltenden Bestimmungen vor-
zugehen.
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Artikel V
(1) Es treten in Kraft:
1. Art. III mit 1. September 1985,
2. Art. I Z 2, 8 und 10 mit 1. August 1986,
3. Art. I Z 1 und 11 bis 14 und Art. II mit 1. Sep-

tember 1986,
4. Art. I Z 3 bis 7 und 9 und Art. IV mit 1. Jän-

ner 1987.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist die Bundesregierung, in Angelegenheiten je-
doch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundes-
ministers betreffen, dieser Bundesminister betraut.

Waldheim

Vranitzky


